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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bönebüttel,
die Gemeinde Bönebüttel wird ab dem 1. Januar 2026 Bestandteil des Amtes Bokhorst-Wankendorf und damit nicht mehr, wie in den letzten rund 16 Jahren, durch die Stadt Neumünster verwaltet. Damit ergeben sich für Sie einige Änderungen bei Behördengängen, die nachfolgend zusammengefasst dargestellt werden.
Einfach gesagt: Alles, was man bisher als Bürgerin oder Bürger Bönebüttels als Dienstleistung bei der Stadt Neumünster in Anspruch genommen hat, wird zukünftig vom Amt Bokhorst-Wankendorf mit Sitz in der Kampstraße 1 in Wankendorf geleistet. Wichtig: Dienstleistungen wie zum Beispiel Bauanträge, Kfz-Anmeldungen oder Bürgergeld, bleiben in der Zuständigkeit des Kreises und können daher beim Kreis Plön beziehungsweise Jobcenter Plön in Anspruch genommen werden.
Die Mitarbeitenden des Amtes Bokhorst-Wankendorf (siehe Telefonliste) kümmern sich für die Menschen Bönebüttels zukünftig um Themen wie Einwohnermelde-, Bau-, Steuer- oder Ordnungsrecht sowie Wahl- oder Gewerbeangelegenheiten, aber auch Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Wohngeld sowie Standesamtsangelegenheiten und Kindergärten. Daneben wird sich das Amt ab Januar 2026 auch Themen widmen, welche die Bürgerinnen und Bürger meist nur indirekt spüren, wie beispielsweise Bauleitplanung, Haushaltsrecht, gemeindliche Infrastruktur oder die Freiwillige Feuerwehr.
Die Übernahme der Daten und Vorgänge von der Stadt Neumünster war arbeitsintensiv, hat aber grundsätzlich gut funktioniert, sodass das Amt ab dem 1. Januar 2026 für die Gemeinde Bönebüttel tätig sein kann.
Allerdings mit folgenden wichtigen Ausnahmen: Meldeangelegenheiten, An-, Um- und Abmeldungen, Führungszeugnisse , Gewerbeangelegenheiten, Führerscheine (Umschreibungen), Fischereischeine (Neuausstellung und Marken) sowie Pass- und Ausweisangelegenheiten können aufgrund der Datenmigration erst ab dem 19. Januar 2026 beim Amt Bokhorst-Wankendorf in Anspruch genommen werden. Das Amt bittet darum, alle verschiebbaren Angelegenheiten dieser Art nach diesem Datum zu legen oder vor dem 31. Dezember 2025 bei der Stadt Neumünster zu erledigen. In Eilfällen wird um Kontaktaufnahme zu den Mitarbeitenden des Einwohnermeldeamtes beim Amt Bokhorst-Wankendorf gebeten.
Weiterhin bittet das Amt Bokhorst-Wankendorf um Beachtung, dass Zahlungen für kommunale Abgaben ab Januar 2026 an die Amtskasse zu leisten sind. Das gilt zum Beispiel für Gewerbesteuer-, Grundsteuer- oder andere Abgaben- oder Gebührenzahlungen. Entsprechende Bescheide werden gegebenenfalls ab Januar 2026 verschickt.
In die Zukunft geblickt gibt es nicht nur für die Einwohnerinnen und Einwohner Bönebüttels zwei Neuerungen, sondern für alle Gemeinden im Amt Bokhorst-Wankendorf, also auch für Belau, Großharrie, Rendswühren, Ruhwinkel, Schillsdorf, Stolpe, Tasdorf und Wankendorf:
Ab dem 3. Februar 2026 wird immer dienstags zwischen 7 und 11 Uhr das neue Bürgerbüro im Sickkamp 16 in Bönebüttel öffnen. Dort können dann ohne Termin Dienstleistungen des Einwohnermeldeamtes beantragt werden aber auch Fahrzeuge, die im Kreis Plön zugelassen sind, abgemeldet oder Anschriftenänderungen im Fahrzeugschein vorgenommen werden.
Und ab dem 4. März 2026 wird der Fachbereich I, zu dem das Einwohnermelde-, Standes-, Sozial- und Ordnungsamt gehören innerhalb von Wankendorf in die Bornhöveder Landstraße 40 umziehen, sodass dieser Standort dann für fast alle -die Bürgerinnen und Bürger direkt betreffenden- Dienstleistungen die neue Anlaufstelle sein wird.
Das Amt Bokhorst-Wankendorf freut sich als neuer Dienstleister auf die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bönebüttel und steht gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 
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